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1. März 2007

BMF-010304/0010-IV/8/2007

An 

Bundesministerium für Finanzen 

Zollämter 

Steuer- und Zollkoordination, Fachbereich Zoll und Verbrauchsteuern 

Steuer- und Zollkoordination, Produktmanagement 

 

GK-0420, Arbeitsrichtlinie Kraftfahrlinienverkehr 

 

 

Die Arbeitsrichtlinie Kraftfahrlinienverkehr (GK-0420) stellt einen Auslegungsbehelf zu den 

von den Zollämtern und Zollorganen zu vollziehenden Regelungen des 

Kraftfahrliniengesetzes dar, der im Interesse einer einheitlichen Vorgangsweise mitgeteilt 

wird. 

Über die gesetzlichen Bestimmungen hinausgehende Rechte und Pflichten können aus dieser 

Arbeitsrichtlinie nicht abgeleitet werden.  

Bei Erledigungen haben Zitierungen mit Hinweisen auf diese Arbeitsrichtlinie zu unterbleiben. 

 

Bundesministerium für Finanzen, 1. März 2007 
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0. Einführung 

0.1. Rechtsgrundlagen 

Die im grenzüberschreitenden Kraftfahrlinienverkehr mit in Österreich, in EU oder in EWR-

Staaten oder in Drittstaaten zugelassenen Kraftfahrzeugen zu kontrollierenden Rechtsvor-

schriften sind 

1. das Bundesgesetz über die linienmäßige Beförderung von Personen mit Kraftfahrzeugen 

(Kraftfahrliniengesetz - KflG), BGBl. I Nr. 203/1999; 

2. die Verordnung (EWG) Nr. 684/92 des Rates zur Einführung gemeinsamer Regeln für den 

grenzüberschreitenden Personenverkehr mit Kraftomnibussen, ABl. EG Nr. L 74 vom 

20.3.1992 S. 1; 

3. die Verordnung (EG) Nr. 12/98 des Rates über die Bedingungen für die Zulassung von 

Verkehrsunternehmen zum Personenkraftverkehr innerhalb eines Mitgliedstaates, in dem 

sie nicht ansässig sind, ABl. EG Nr. L 4 vom 8.1.1998 S. 10; 

4. die Verordnung (EG) Nr. 2121/98 der Kommission mit Durchführungsvorschriften zu den 

Verordnungen (EWG) Nr. 684/92 und (EG) Nr. 12/98 des Rates hinsichtlich der Beförde-

rungsdokumente für den Personenverkehr mit Kraftomnibussen, ABl. EG Nr. L 268 vom 

3.10.1998 S. 10; 

5. das Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidge-

nossenschaft über den Güter- und Personenverkehr auf Schiene und Straße, ABl. EG Nr. 

L 114 vom 30.04.2002 S. 91. 

1. EU/EWR-Bereich, Schweiz 

Die nachstehenden Regelungen für die grenzüberschreitende Personenbeförderung und Ka-

botagebeförderung, die von im EU/EWR-Raum oder in der Schweiz niedergelassenen Perso-

nenverkehrsunternehmern durchgeführt werden, gelten für Verkehrsdienste, deren Endhal-

testellen auf dem Staatsgebiet von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder des EWR 

oder der Schweiz liegen. 

Der EU/EWR-Bereich umfasst folgende Länder: 

 Belgien 

 Bulgarien 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/consleg/1992/R/01992R0684-20040501-de.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/consleg/1992/R/01992R0684-20040501-de.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/oj/1998/l_004/l_00419980108de00100014.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/consleg/1998/R/01998R2121-20040501-de.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/consleg/1998/R/01998R2121-20040501-de.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/oj/2002/l_114/l_11420020430de00910127.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/oj/2002/l_114/l_11420020430de00910127.pdf
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 Deutschland 

 Dänemark 

 Estland 

 Finnland 

 Frankreich 

 Griechenland 

 Großbritannien 

 Irland 

 Island 

 Italien 

 Lettland 

 Liechtenstein 

 Litauen 

 Luxemburg 

 Malta 

 Niederlande 

 Norwegen 

 Österreich 

 Polen 

 Portugal 

 Rumänien 

 Schweden 

 Slowakei 

 Slowenien 

 Spanien 
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 Tschechien  

 Ungarn 

 Zypern. 

1.1. Begriffsbestimmungen 

1.1.1. Linienverkehr 

(1) Als Linienverkehr gilt die regelmäßige Beförderung von Fahrgästen auf einer bestimmten 

Verkehrsverbindung, wobei Fahrgäste an vorher festgelegten Haltestellen aufgenommen o-

der abgesetzt werden können. Der Linienverkehr ist ungeachtet einer etwaigen Buchungs-

pflicht für jedermann zugänglich. 

(2) Als Linienverkehr gilt unabhängig davon, wer Veranstalter der Fahrten ist, auch die re-

gelmäßige Beförderung bestimmter Gruppen von Fahrgästen, unter Ausschluss anderer 

Fahrgäste, auf einer bestimmten Verkehrsverbindung, wobei die Fahrgäste an vorher festge-

legten Haltestellen aufgenommen oder abgesetzt werden. Solche Verkehrsdienste werden als 

„Sonderformen des Linienverkehrs“ bezeichnet. Zu den Sonderformen des Linienverkehrs 

zählen insbesondere: 

a) die Beförderung von Arbeitnehmern zwischen Wohnort und Arbeitsstätte; 

b) die Beförderung von Schülern und Studenten zwischen Wohnort und Lehranstalt; 

c) die Beförderung von Angehörigen der Streitkräfte und ihren Familien zwischen Herkunfts-

land und Stationierungsort. 

Die Regelmäßigkeit der Sonderformen des Linienverkehrs wird nicht dadurch berührt, dass 

der Ablauf der Fahrten wechselnden Bedürfnissen der Nutzer angepasst wird. 

1.1.2. Linienfahrzeuge 

(1) Als Linienfahrzeuge gelten 

a) Omnibusse, 

b) Omnibusanhänger und 

c) Gelenkkraftfahrzeuge, 

die nach ihrer Bauart und Ausstattung geeignet sind, mehr als neun Personen – einschließ-

lich des Fahrers – zu befördern. 
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1.1.3. Fahrausweispflicht 

(1) Fahrgäste, die einen Kraftfahrlinienverkehr – mit Ausnahme der Sonderformen des Lini-

enverkehrs – benützen, müssen während der gesamten Fahrt einen Einzel- oder Sammel-

fahrausweis mit sich führen, der folgende Angaben enthält: 

 den Abfahrts- und Zielort sowie gegebenenfalls die Rückfahrt, 

 die Gültigkeitsdauer des Fahrausweises sowie 

 den Beförderungspreis. 

(2) Die Fahrausweise müssen den Kontrollorganen auf Verlangen vorgewiesen werden. 

1.1.4. Kabotage 

Kabotage ist die gewerbliche innerstaatliche Personenbeförderung mit Kraftomnibussen in 

einem anderen Mitgliedstaat, ohne in diesem Mitgliedstaat einen Unternehmenssitz oder eine 

andere Niederlassung zu haben. 

1.2. Linienverkehr im EU/EWR-Bereich und der Schweiz 

1.2.1. Genehmigungspflicht 

(1) Gemäß Artikel 4 der Verordnung (EWG) Nr. 684/92 des Rates zur Einführung gemeinsa-

mer Regeln für den grenzüberschreitenden Personenverkehr mit Kraftomnibussen, in der 

Fassung der Verordnung (EG) Nr. 11/98 bedürfen der Linienverkehr und die Sonderformen 

des Linieverkehrs, die zwischen dem Veranstalter und dem Verkehrsunternehmen nicht ver-

traglich geregelt sind, einer Genehmigung. 

(2) Die Erteilung dieser Genehmigung obliegt der zuständigen Behörde (Genehmigungsbe-

hörde) des Mitgliedstaates, in dessen Hoheitsgebiet sich der Ausgangspunkt (eine der End-

haltestellen des Verkehrsdienstes) befindet. In Österreich ist der Bundesminister für Verkehr, 

Innovation und Technologie zuständige Behörde. 

(3) Die Genehmigung hat dem Muster in Anlage 1 zu entsprechen. Sie wird auf den Namen 

des Verkehrsunternehmers ausgestellt und ist nicht übertragbar. Weitere an diesem Verkehr 

teilnehmende Unternehmen sowie Unterauftragnehmer sind in der Genehmigung oder in ei-

nem Anhang zur Genehmigung angeführt. Der Verkehr darf ausschließlich von einem in der 

Genehmigung angeführten Unternehmer durchgeführt werden. 
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1.2.2. Gemeinschaftslizenz 

(1) Gemäß Artikel 3a der Verordnung (EWG) Nr. 684/92 muss jeder Verkehrsunternehmer 

für den grenzüberschreitenden Personenverkehr mit Omnibussen im Besitz einer Gemein-

schaftslizenz (Muster in Anlage 2) sein. Diese Lizenz wird von der zuständigen Behörde des 

EU- bzw. EWR Mitgliedstaates jedem gewerblichen Personenkraftverkehrsunternehmer er-

teilt, der 

a) in einem EU-Mitgliedstaat oder in einem EWR-Mitgliedstaat niedergelassen ist und dort 

die Genehmigung für Personenbeförderungen mit Kraftomnibussen im Linienverkehr, ein-

schließlich der Sonderformen des Linienverkehrs, oder im Gelegenheitsverkehr erhalten 

hat oder 

b) in einem dieser Staaten gemäß dessen Rechtsvorschriften über den Zugang zum Beruf 

des Personenkraftverkehrsunternehmers zum innerstaatlichen und grenzüberschreiten-

den Verkehrberechtigt ist. 

(2) In Österreich wird die Gemeinschaftslizenz für den Linienverkehr vom Bundesministerium 

für Verkehr, Innovation und Technologie und für den Gelegenheitsverkehr vom zuständigen 

Landeshauptmann ausgestellt. 

(3) Jeder Inhaber einer solchen Gemeinschaftslizenz erhält von der ausstellenden Behörde 

das Original sowie so viele beglaubigte Kopien, als ihm Fahrzeuge zur Verfügung stehen. Die 

Gemeinschaftslizenzen werden jeweils für einen Zeitraum von fünf Jahren ausgestellt und 

können verlängert werden. 

1.2.3. KABOTAGE 

1.2.3.1. Kabotageverbot 

Abgesehen von den Fällen des Abschnittes 1.2.3.2. ist die Kabotage (Abschnitt 1.1.4.) gemäß 

den Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 12/98 verboten. 

1.2.3.2. Kabotagefreiheit 

(1) Jeder gewerbliche Personenkraftverkehrsunternehmer, der Inhaber einer Gemeinschafts-

lizenz (Abschnitt 1.2.2.) ist, ist unter den in den folgenden Absätzen enthaltenen Vorausset-

zungen berechtigt, Kabotagebeförderungen durchzuführen. (Dies gilt nicht für in der Schweiz 

niedergelassene Personenverkehrsunternehmer.) 

(2) Gemäß Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 12/98 ist die Kabotagebeförderung für folgende 

Verkehrsdienste zugelassen: 
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a) Sonderformen des Linienverkehrs (Abschnitt 1.1.1. Abs. 2), sofern sie zwischen dem Ver-

anstalter und dem Verkehrsunternehmer vertraglich geregelt sind; 

b) alle Gelegenheitsverkehre (Abschnitt 3.1. Abs. 1); 

c) Linienverkehre (Abschnitt 1.1.1. Abs. 1), sofern diese von einem in Österreich nicht an-

sässigen Verkehrsunternehmen im Rahmen eines grenzüberschreitenden Linienverkehrs-

dienstes durchgeführt werden. Die Kabotagebeförderung darf nicht unabhängig von die-

sem grenzüberschreitenden Verkehrsdienst durchgeführt werden. 

(2) Als Nachweise sind mitzuführen: 

 in den Fällen des Abs. 2 lit. a die Gemeinschaftslizenz (Abschnitt 1.2.2.), eine Kopie des 

Beförderungsvertrages und ein Fahrtenblatt gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2121/98 der 

Kommission (Muster Anlage 5), das als monatliche Aufstellung zu führen ist; 

 in den Fällen des Abs. 2 lit. b die Gemeinschaftslizenz (Abschnitt 1.2.2.) und das oben zi-

tierte Fahrtenblatt; 

 in den Fällen des Abs. 2 lit. c die Gemeinschaftslizenz (Abschnitt 1.2.2.) und eine Ge-

nehmigung der zuständigen Behörde. Die Fahrgäste müssen während der gesamten 

Fahrt einen Einzel- oder Sammelfahrausweis mit sich führen (siehe Abschnitt 1.1.3). 

2. Drittstaatenbereich 

Die nachstehenden Regelungen für die grenzüberschreitende Personenbeförderung, die von 

im EU/EWR-Raum oder in der Schweiz oder in Drittstaaten niedergelassenen Personenver-

kehrsunternehmern durchgeführt werden, gelten für Verkehrsdienste, bei denen zumindest 

eine Endhaltestelle in einem Drittstaat liegt. 

2.1. Begriffsbestimmungen 

Siehe Abschnitt 1.1. 

Hinweis: Im Gegensatz zum EU-Regime fallen die dort als „Sonderformen des Linien-
verkehrs“ genannten Verkehre hier unter das österreichische Gelegenheitsverkehrsge-
setz. 
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2.2. Kraftfahrlinienverkehre mit mindestens einem Endpunkt in 

einem Drittstaat (EU/EWR-Nichtmitgliedstaat) 

2.2.1. Konzessionspflicht 

(1) Gemäß § 1 Abs. 3 Kraftfahrliniengesetz bedarf der innerstaatliche und grenzüberschrei-

tende Kraftfahrlinienverkehr einer Konzession, der grenzüberschreitende Kraftfahrlinienver-

kehr, dessen Endhaltestellen auf dem Staatsgebiet der EU oder des EWR oder der Schweiz 

liegen, bedarf einer dieser gleichzuhaltenden Genehmigung. 

(2) Die Erteilung der Konzessionen für grenzüberschreitende Kraftfahrlinienverkehre obliegt 

dem Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie. 

(3) Die Konzession hat dem Muster in Anlage 3 zu entsprechen. Sie wird auf den Namen des 

Verkehrsunternehmers ausgestellt und ist nicht übertragbar. 

(4) Die Konzessionsurkunde ist im Original (blaue Urkunde) oder in einer von der Genehmi-

gungsbehörde ausgegebenen Gleichschrift (ebenfalls blau) im Fahrzeug mitzuführen. Die 

Verwendung von beglaubigten wie auch von nicht beglaubigten Abschriften ist verboten. 

Werden dennoch beglaubigte Abschriften anlässlich der Abfertigung vorgelegt, so sind diese 

einzuziehen und der Abteilung ST 7 des Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und 

Technologie zu übermitteln. Nicht beglaubigte, offensichtlich gefälschte oder verfälschte Ur-

kunden sind jedenfalls abzunehmen und der Abteilung ST 7 des Bundesministeriums für Ver-

kehr, Innovation und Technologie zu übermitteln. 

(5) Wird ein Antrag auf Wiedererteilung einer Konzession zum Betrieb einer inter nationalen 

Kraftfahrlinie bei der Konzessionsbehörde verspätet eingebracht, so wird zum Zwecke der 

Aufrechterhaltung des Verkehrs die Wiedererteilung vorläufig für die restliche Dauer des 

Verwaltungsverfahrens mit Bescheid unter Anwendung des § 57 AVG genehmigt. Da es sich 

um eine bloß vorläufige und überdies kurzfristige Konzession handelt, wird keine Konzessi-

onsurkunde ausgestellt. Das Original oder (ausnahmsweise) eine Kopie des Bescheides (Mus-

ter siehe Anlage 4) gilt während des Geltungszeitraumes vorübergehend als Kontrolldoku-

ment. 

(6) Das Kraftfahrlinienrecht – auf das die Gewerbeordnung 1994 nicht anzuwenden ist – 

kennt keine Verpachtung der Konzession. Die Übertragung der Führung des Betriebes einer 

Kraftfahrlinie an einen anderen Personenkraftverkehrsunternehmer ist nur mit Genehmigung 

der Aufsichtsbehörde zulässig und immer aus der Konzessionsurkunde ersichtlich. Der Be-
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triebsführer weist sich daher mit der Konzessionsurkunde des Konzessionsinhabers aus. Er 

verfügt über keinen Fahrauftrag. 

(7) Der Konzessionsinhaber kann andere Personenkraftverkehrsunternehmer sowohl mit der 

gelegentlichen oder regelmäßigen Führung einzelner Kurse als auch mit der Führung aller 

zum Betrieb der Kraftfahrlinie erforderlichen Kurse beauftragen. 

 Die gelegentliche oder regelmäßige Führung einzelner Kurse bedarf keiner Genehmigung 

durch die Konzessionsbehörde. Im grenzüberschreitenden Kraftfahrlinienverkehr hat der 

Auftragnehmer einen Fahrtauftrag des Konzessionsinhabers und die Konzessionsurkunde 

mitzuführen. 

 Die Führung aller zum Betrieb der Kraftfahrlinie erforderlichen Kurse bedarf der Geneh-

migung durch die Konzessionsbehörde. Der Auftragnehmer weist sich daher mit der Kon-

zessionsurkunde des Konzessionsinhabers aus und ist immer aus dieser Konzessionsur-

kunde ersichtlich. 

3. Abgrenzungsfragen 

3.1. Verhältnis zum Personengelegenheitsverkehr 

(1) Der Gelegenheitsverkehr im Sinne des Gelegenheitsverkehrs-Gesetzes umfasst die ge-

werbsmäßige Beförderung von Personen mit Kraftfahrzeugen, ausgenommen die gewerbs-

mäßige Beförderung von Personen im Kraftfahrlinienverkehr auf Grund des Kraftfahrlinienge-

setzes. Der Gelegenheitsverkehr umfasst daher Pendelverkehre, Rundfahrten mit geschlos-

senen Türen, Absetzfahrten und Abholfahrten (siehe Arbeitsrichtlinie Personengelegenheits-

verkehr im Nicht-EU/EWR-Bereich, GK-0410) und alle sonstigen nicht unter den Begriff 

„Kraftfahrlinienverkehr“ fallenden gewerbsmäßigen Beförderungen von Personen mit Kraft-

fahrzeugen. 

(2) Grundsätzlich gelten im Gelegenheitsverkehr auf der Straße im Nicht-EU/EWR-Bereich die 

Vorschriften der Arbeitsrichtlinie Personengelegenheitsverkehr im Nicht-EU/EWR-Bereich, GK-

0410. 

(3) Wird im Zuge der Kontrollen festgestellt, dass die Angaben auf der Genehmigung nicht 

mit jenen im Fahrtenheft übereinstimmen bzw. geht aus der Kontrolle der Personenlisten 

hervor, dass zwar ein Gelegenheitsverkehr durchgeführt wird, jedoch ein anderer als der auf 

der Genehmigung angegebene Gelegenheitsverkehr, so ist die vorgewiesene Genehmigung 

für den Verkehr nicht gültig, der tatsächlich durchgeführt wird. In so einem Fall ist Anzeige 

an die örtlich zu ständige Bezirksverwaltungsbehörde zu erstatten. 
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3.2. „Graue‘‘ oder „versteckte‘‘ Kraftfahrlinienverkehre 

(1) Da sowohl der Betriebsführer als auch der Auftragnehmer über eine Konzessionsurkunde 

des Kraftfahrlinienunternehmers verfügen müssen, sind „versteckte“ Kraftfahrlinienverkehre 

nur in der Form denkbar, dass sie versuchen, sich fälschlicherweise als Gelegenheitsverkehre 

auszugeben. Es wird somit ein Gelegenheitsverkehr vorgegeben, obwohl tatsächlich Fahrgäs-

te kraftfahrlinienmäßig (also unter Einzelvergabe der Sitzplätze) rekrutiert werden (und nicht 

eine vorab gebildete Personengruppe befördert wird) und Fahrpläne existieren, z.B. auf der 

Rückseite von Visitkarten oder auf Werbematerial (auch wenn diese nicht gesetzeskonform 

sind). 

(2) Diese „versteckten“ Kraftfahrlinienverkehre versuchen sich als „Gelegenheitsverkehre“ 

mit einer Bewilligung gemäß § 11 Gelegenheitsverkehrs-Gesetz bzw. einer Kontingentge-

nehmigung sowie einem Fahrtenheft samt Fahrgastliste auszuweisen. Dies bereitet bei der 

ersten Fahrt keine Schwierigkeiten. Da die Fahrgäste aber am Zielort aussteigen und mit 

demselben Omnibus gar nicht (oder höchstens zum geringen Teil) wieder zum Ausgangs-

punkt zurückfahren, befinden sich bei der zweiten Fahrt zur Gänze oder überwiegend andere 

Fahrgäste im Omnibus. Hierdurch unterscheiden sie sich von regulären Gelegenheitsverkeh-

ren, die – von Todes- oder Krankheitsfällen abgesehen – bei der Rückfahrt denselben Perso-

nenkreis befördern (bei Pendelverkehren mit zeitlicher Verschiebung). 

4. Kontrolle 

(1) Im Hinblick auf § 48 Abs. 1 des Kraftfahrliniengesetzes haben die Zollorgane Kontrollen 

zur Überwachung der Einhaltung der Verordnung (EWG) Nr. 684/82 und der Verordnung 

(EG) Nr. 12/98 durchzuführen. 

(2) Die jeweils mitzuführenden Dokumente sind dem Kontrollberechtigten auf Verlangen vor-

zuzeigen. 

(3) Abgesehen von den Befugnissen nach dem ZollR-DG sind die Zollorgane als Kontrollbe-

rechtigte im Rahmen der Verordnung (EWG) Nr. 684/92 befugt 

 Bücher und sonstige Geschäftsunterlagen des Unternehmens zu prüfen, 

 an Ort und Stelle Kopien oder Auszüge der Bücher oder Unterlagen anzufertigen, 

 sich Zugang zu allen Gebäuden, Grundstücken und Fahrzeugen des Unternehmens zu 

verschaffen sowie 
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 sich sämtliche Auskünfte aus Büchern, Unterlagen und Datenbanken zugänglich machen 

zu lassen. 

(4) Wird bei der Kontrolle eines Omnibusses festgestellt, dass ein mitzuführendes Dokument 

mangelhaft ist oder fehlt oder eine Voraussetzung für die Genehmigungsfreiheit nicht erfüllt 

ist, ist Anzeige an die örtlich zuständige Bezirksverwaltungsbehörde zu erstatten, sofern der 

Mangel nicht behoben werden kann. Die Weiterfahrt ist jedoch zu gestatten. Eine Durch-

schrift der Anzeige ist an das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie, 

Abteilung II/ST7, Hetzgasse 2, 1030 Wien, zu übermitteln. 

(5) Werden gegen Maßnahmen, die auf Grund dieser Arbeitsrichtlinie ergriffen wurden, Be-

schwerden, Einwendungen u. dgl. erhoben und treten im Zuge der Erledigung derartiger An-

bringen Zweifelsfragen auf, die vom Zollamt nicht ausreichend geklärt werden können, ist 

durch Rückfrage im Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (Hertzgasse 

2, 1030 Wien, Tel.: 01/7110 – 5458) eine entsprechende Klärung herbeizuführen. 

(6) Aus Gründen des schnelleren Informationsflusses besteht gegen die Entgegennahme von 

direkten Weisungen im Gegenstand durch das Bundesministerium für Verkehr, Innovation 

und Technologie kein Einwand. 
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Anlage 1 

Genehmigung für Linienverkehre zwischen Mitgliedstaaten 
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Anlage 2 

Lizenz für den gewerblichen grenzüberschreitenden 

Personenverkehr mit Kraftfahrzeugen 
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